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Tagesordnungspunkt 4 

Haldenwang-Schule Singen und Regenbogen-Schule Konstanz; 
Raumbedarf, Planungsüberlegungen und dritter Standort 

 

Historie und Sachverhalt 

In der Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am 19. April 2021 (Drucksachen Nr. 2021/089) wurde 
berichtet, dass die vorhandenen Räumlichkeiten für die Bedarfe der Haldenwang-Schule Singen, ins-
besondere aufgrund der prognostizierten steigenden Schülerzahlen, nicht mehr ausreichen. Um den 
konkreten Raumbedarf zu ermitteln wurde das Regierungspräsidium Freiburg gebeten, die Anforde-
rungen der Schule zu prüfen und ein entsprechendes Raumprogramm zu erstellen. 

Im Raumprogramm vom 30. November 2020 wurde ein errechneter langfristiger Bedarf von 22   
Klassen mitgeteilt; die Haldenwang-Schule Singen war von 26 Klassen ausgegangen. Mit dem Regie-
rungspräsidium Freiburg wurde daher nochmals Kontakt aufgenommen und im Zuge dessen eine 
weitere Klasse anerkannt. Am 11. Juni 2021 wurde ein weiteres Gespräch geführt, bei dem auch das 
Staatliche Schulamt Konstanz anwesend war. Die Beteiligten konnten sich auf 24 Klassen einigen, 
sodass das Regierungspräsidium Freiburg sein Raumprogramm entsprechend abändern wird. 

Da gleichzeitig auch die Regenbogen-Schule Konstanz langfristig einen zusätzlichen Raumbedarf an-
gemeldet hat, wurde in der letzten Kultur- und Schulausschusssitzung die Option eines dritten Stand-
orts angesprochen.  

Das Regierungspräsidium Freiburg hat hierzu mitgeteilt, dass ein weiterer Standort oder eine Außen-
stelle für eine der beiden Schulen nicht ausgeschlossen ist. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass in  
einem solchen Fall eine komplette Gebäudeinfrastruktur vorgehalten werden muss, die bei einem 
bestehenden Gebäude bereits vorhanden ist. Auch wäre die pädagogische Einschätzung von hoher 
Bedeutung. Die Haldenwang-Schule Singen steht einem dritten Standort skeptisch gegenüber, da ein 
größerer Standort den Schülerinnen und Schülern (SuS) bessere Möglichkeiten in vielerlei Hinsicht 
bietet (bspw. Förderangebote). Die Regenbogen-Schule Konstanz geht von einer Mindestschülerzahl 
von mindestens 60 aus, damit die Schule genügend Förderangebote machen kann oder die Lehrer-
vertretung gewährleistet ist. Ein dritter Standort könnte daher an den jetzigen Standorten mit 138 
SuS in Singen bzw. 72 SuS in Konstanz zu Problemen führen.  
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Aufgrund der Stellungnahmen der beiden Schulen sowie des Regierungspräsidiums Freiburg soll die 
Überlegung zu einem dritten Standort aus Sicht der Verwaltung nicht weiterverfolgt werden.  

Im Zuge der Planungen für eine Erweiterung der Haldenwang-Schule Singen soll auch der zusätzliche 
Raumbedarf der Regenbogen-Schule Konstanz betrachtet und mit dem Regierungspräsidium abge-
stimmt werden. Aus Sicht der Verwaltung ist zu prüfen, ob zusätzlich benötigte Räume der Regenbo-
genschule auch an der Haldenwangschule realisiert werden können.    

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Für den Haushalt 2021 ist eine Planungsrate in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. Für 2022 und 
2023 wurden vorläufige Ansätze von jeweils 500.000 EUR eingeplant.   

 

 

Anlagen 

Keine   
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